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Infektiologie 
 
Definition: 
 
Die Zusatzweiterbildung Infektiologie umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die 
Vorbeugung, Erkennung und konservative Behandlung erregerbedingter Erkrankungen. 
 
Weiterbildungsziel: 
 
Ziel der Zusatzweiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in Infektiologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte. 
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
 
Facharztanerkennung im Gebiet Innere Medizin oder für Allgemeinmedizin oder Kinder- und 
Jugendmedizin 
 
Weiterbildungszeit: 
 
12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten für Infektiologie gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, 
davon können 
- 6 Monate während der Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin oder in 

Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin oder Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie bei einem Weiterbildungsbefugten für Infektiologie 
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 abgeleistet werden 

 
Weiterbildungsinhalt: 
 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
 
- der Epidemiologie, Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von septischen, zyklischen 

und lokalen Infektionen einschließlich deren Manifestationen und Komplikationen 
- der antimikrobiellen Chemotherapie 
- der Erkennung und Behandlung importierter und einheimischer Infektionskrankheiten 

insbesondere nosokomialer und opportunistischer Infektionen einschließlich schwerer 
Organinfektionen und der Sepsis 

- der Erkennung und Behandlung assoziierter Infektionssyndrome bei immunsuppressiven 
Zuständen 

- der Seuchenmedizin einschließlich Impfprophylaxe 
 
 


